
F ich die Herren Wahlvorsteher des Kreises Namslau Folgendes genau zu beachten:

DE«, «, «,« l.s ,r .�  s« «·s-�-s«-s-�«---«s-
Sksded Hiicksel-�Maschinen, Schrot- und Quetschmühlen u. s. w.! oder die von ihnen mit der Lei-

«� hing des Betriebs beauftragten Personen  Jnspektoren, Verwalter, Maschinenwärter 2c.! sind ver: kskfzj
 p�ichtet, für die Erfüllung del« nachstehendeu Bestimmungen Sorge zu tragen. «« - .

&#39; Ejllgesclncissenen
« 1 sisppelii find, wenn dieselben sich in einer Lage befinden, in welcher Nienschen oder deren Kleidung» F!
 stucke mit ihnen zufällig in Beriilzrttng kommen können, dergestalt mit Brettern, Latten, Blech oder
 Drahtgittern zu verkleiden, daß eine solche zufällige Bertihrung nicht stattfinden kann. Die Verklei- Tsssz
 Zungen miissen dauerhaft hergestellt und so befestigt sein, das; sie nicht absichtslos beseitigt werden

. 2onncn.
«« revioirt oder geschmiert werden müssen, sind leicht zu haridhabende Verschlußvorrichtungen anzubrin-

Tz Schrauben &c. an rotirenden freiliegenden Maschinentheilen sind zu vernieideit oder einznkapseln

« Vcrantwortlicher Redakteur: O. Qpit3. �- Druckj Verlag und tsxpeditiont O. Opitz in Name-lau.

1883  G.:S. S. 195! in Verbindung mit den §

Donnerstag den 30. Januar 1890.

Amtlrcher Theil.
A. Bekanntmachungen des Landraths

Brieg, den 25. Januar 1890.
ReichstagswahL

Nachdem ich für die am 20. Februar d. II. stattfindeuden Wahlen für den Deutschen .
Reichstag zum Wahlkommissarius für den Wahlkreis Brieg-Namslau ernannt worden bin, ersuche

No. 5II

1. Der Protokollführer und die Beisitzer  mindestens 3!, welche vom Wahlvorsteher aus der Zahl
der Wähler zu ernennen sind, müssen mindestens zwei Tage vor dem Wahltermine eingeladen i
werden, beim Beginne der Wahlhandlung zur Bildung des Wahl-Vorstandes zu erscheinen
Nach beendeter Wahl sind die Wahlprotokolle ungesäumt an mich direkt nach Brieg einzusenden H.
unter Beifügung: «
a. des åliebemExemplars der Wählerliste, welches nach Maßgabe der §§ 2 und 8 des Wahl-

reglements vom 28. Mai 1870 bescheinigt und vom gesammten Wahlvorstande vollzogen
sein muß,
einer besonderen Bescheinigung über die rechtzeitig erfolgte Einladung des Protokollführers
und der Beisitzen « « .
der gemäß § 18 des Regletnents von einem der Beisitzer geführten Gcgenlisth welche
ebenso wie die Wählerliste vom gesammten Wahlvorstande zu unterschreiben ist,

d. derjenigen StimmzetteL über deren Gültigkeit der Wahlvorsteher zu entscheiden hatte. i
Die durch Uebersendung der Wahlsachen entstehenden Portokosten haben nach § 16 des «

Wahlgesetzes vom 31. Mai 1869 die Gemeinden zu tragen.
Der Wahl-Commifsariits, Königliche Landratlx

von Reuß.

Breslau, den 18. Dezember 1889.
Polizei-Verordnung

betreffend die Verhütung von Unglücksfälleit beim Gebrauch landwirthsclxaftlicher Maschinen.
Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine Landes-Verwaltung vom 30. Juli i

§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei- z«
Lkerivalttittg vorn 11. Niärz 1850  G.-S. S. 265! wird mit Zustimmung des Provinzialraths für »;
den Umfang der Provinz Schlesieu hierdurch Folgendes verordnett

§ 1. Die Besitzer von Triebwerken  Lokomobilen, Dampfmaschinen, Wasserrädertu Wind:
niotoren, Göpelit u. s. w.! und Maschinen, welche zum landwirthschaftlichett Betrieb dienen  Drescl!-,

b.

es

No. 521

.--
Alle Betriebs- oder Transmissionswellen, sowie sz die vom Aliasclnnenzfehäuse «««1«1icht
Triebräder und rotirenden Theile von Biaschiuen im Sinne des § 1 und von J:

§2.

An den Stellen, an denen sich Koppeltiiigeit oder Ltorrichtnngen befinden, die zeitweise

991b welche das Freilegen der betreffenden Theile gestatten. Jnsbesotidere sind ferner alle Zahn: « 
Iader an den Stellen, an denen sie ineinandergreisem zu verdecken. Hervorragende Theile, wie Iiasenkeilcy .

5.. ·-· «
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§ 3. Die durch Kraftbetrieb bewegten Fntterschneidw und dergl. Maschinen müssen mit
einer leicht zu handhabenden Vorrichtung versehen sein, welche durch schnelles Ausrücken den Still-
stand der Maschine veranlaßt. »

§ 4. Bei Dreschmaschinen ist die Dreschtrommel bis auf das Einfütterungsloch vollständig
zu verdecken und zu verkleiden. Jst letzteres mit tischartigen erhöhten Bretterflächen umgeben, auf
welchen sich Menschen zum Herantragen der Garben zu bewegen haben. so ist der vor dem Ein-
fütterungsloch befindliche Theil dieser Bretterflätchen mit Ausnahme derjenigen Seite, an welche die
mit dem Einfüttern der zu dreschenden Frucht betraute Person ihren vertieften Stand hat, also an
den drei anderen Seiten durch eine 50 cm hohe Bretterumwährung abzugrenzen.

Die einlegeude Person muß sich stets dem Einfütteruitgsloch gegenüber befinden.
§ 5. Das Schmieren einzelner Theile der landwirthschaftlichen Maschinen oder der Trieb-

merke, welche durch thierische Kraft bewegt werden  Göpel!, sowie alle anderen Manipulatioiien an
den inneren oder äußeren Theilen dieser Maschinen und Triebwerke, namentlich das Auflegen der
Riemen auf Riemenscheiben, dürfen nur während des Stillstands vorgenommen werden. Hierbei
ist stets die Verbindung zwischen dem Triebwerk und der Maschine durch Ausrücketi der letzteren
bezw. durch Abhängett der Zugwage oder durch Abspannen der Zugthiere vollständig zu unterbrechen.

§ 6. Jn Betrieb befindliche Maschinen dürfen nicht ohne Aufsicht gelassen werden. Bei
Maschinen der vorbezeichneten Art dürfen Personen, welche das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, und geisteskratike oder schwachsinnige Personen nicht beschäftigt werden.

§ 7. Von der ersten Jnbetriebnahnie neuer Maschinen ist der Orts-Polizei-Behörde An-
zeige zu erstatten.

§ 8. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschriften werden mit einer Geldstrafe bis
zu 60 Mark oder im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft, soweit nicht nach den all-
gemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist. .

§ 9. Diese Verordnung tritt 6 Monate nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Die Polizei-Verordnungen der Köriiglicheti Regierung zu Breslau vom 29. August 1872

Amtsblatt pag. 253, ergänzt durch Verordnung des Königlichen Regierungs-Präsidenten vom 23.
Juli 1884 Amtsblatt pag. 258, des Königlichen Regierungs-Präsidenten zu Liegnitz vom 3. Oktober
1883 Amtsblatt pag. 344 und vom 16. Februar 1888 Amtsblatt pag. 61, der Königlichen Re-
gierung zu Oppeln vom 15. November 1864 Amtsblatt pag. 266 republizirt im Amtsblatt pro
1873 pag. 127 und pro 1875 pag. 281 werden hierknit aufgehoben.

Der Ober-Präsident, Wirkliche Geheime Rath. gez. von Seydewitz.
« Namslau, den 27. Januar 1890.

Indem ich vorstehende Polizeiverordnung hierdurch publizire, ersuche ich die Herren Chris-
und Gemeindevorsteher, den Inhalt derselben in geeigneter Weise zur Kenntniß sämmtlicher Be-
theiligten zu bringen.

Unter Bezugnahme aus § 9 mache ich darauf aufmerksam, daß das Regier11ngs-Ll1ntsblatt,
in welchem die Veröffentlichung der Verordnung erfolgt ist, vom 17. Januar er. datirt, und Letztere
somit am 17. Juli er. in Kraft tritt.

Es wird streng darauf gehalten werden, daß die Bestimmungen der Verordnung allseitig
genau innegehalten werden; ich mache deshalb die Herren Guts- nnd Gemeindevorsteher dafür ver-
antwortlich, daß diese Bestimmungen allen Interessenten zur Kenntniß und zum Verstäudnisse
gebracht werden.
NO« 53l Breslau, den 13. Januar 1890.

Jn einer die Auflösung einer Versammlung betreffenden Verwaltungsstreitsache hat das
Königliche Oberverwaltungsgcricht kürzlich folgende Rechtsgrundsätze ausgesprochem

Das Grundrecht der Staatsbürgen sich in geschlossenen Räumen zu versammeln, kann �-
abgesehen von dem Erfordern vorgängiger Erlaubnis; �- zwar durch das Gesetz, aber auch nur
durch dieses beschränkt werden. Aus anderen als den in den Gesetzen vorgesehenen Czriinden ist
die Polizeibehörde nicht berechtigt, die Abhaltung einer Versammlung zu verbieten, weder vor deren
Beginne, noch auch nachher, d. h. die zusammengetretene Versammlung aufzulösen.

Nach dem Vereinsgesetze ist letzteres � abgesehen von dem Mangel der Anzeige, dem
Eintritte von Bewaffneten oder unter Umständen  vergleiche § 8 Abs. 3! von Frauen und Kindern
�- nur zulässig, wenn die Versammelten durch die Erörterungen zu Strafthaten angereizt werden;
nicht aber auch schon dann, wenn nur einer der Theilnehmer, mag dies der Redner oder
ein Auderer sein, selbst eine Strafthat begeht. Auch die Berufung auf die Bestimmung im § 10
Titel 17 Theil 11. des Allgemeinen Landrechts würde in derartigen Fällen nur unter bestimmten
Voraussetzungen geeignet erscheinen, die Auflösung der betreffenden Versammlung zu rechtfertigen.
Denn wenn auch die angezogene Bestimmung die Polizeibehörden unzweifelhaft berechtigt, einer
Fortsetzung der Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie sie dadurch, daß einer der
Theilnehmer an einer öffentlichen Versammlung eine strafbare Handlung begeht, bewirkt wird, vor-
zubeugen, so muß ihr Einschreiten doch innerhalb der durch das bestehende Recht gezogenen Schranken
sich halten. Jn dieser Hinsicht aber läßt bereits der angeführte § 10 Titel 17 Theil II, A. L.-R.,
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indem er die Polizei nur ermächtigt, dte zur Erreichung ber dort bezeichneten Ziele »nöthigen«
Anstalten zu treffen, unzweideutig erkennen, daß nicht weiter, als es zur Erreichiing jener Ziele
unbedingt nothwendig ist, in die persönliche Freiheit des strasbar Handelnden oder gar dritter Per-
sonen eingegriffen werden darf.

Nun gehört aber zu den verfassungsmäßigen Rechten der persönlichen Freiheit auch das
Recht aller Staatsbürgm so lange in geschlossenen Räumen versammelt zu bleiben, als nicht einer
der im Vereinsgesetze als Auflösungsgrüiide speziell bezeichneten Piißbräuche des Versammlungsrechts
stattgefunden hat, und zu diesen Mißbräuchen gehört die Strafthat eines Theilnehmers an der
Versammlung nicht.

Die Auflösung einer Versammlung aus. Grund des § 10 Titel 17 Theil II. A. L.-R.,
um einen der Versammelten an der Fortfetzung strafbarer Handlungen zu verhindern, ist daher
nur dann gesetzlich zulässig, wenn jene Maßregel das zur  Erreichung des erwähnten Zweckes noth-
wendige Mittel »die nöthige Anstalt« ist.

Eine solche Nothwendigkeit ist aber jedenfalls so lange nicht anzuerkennen, als die Fort-
setzung der Strasthaten eines Theilnehmers an der Versammlung dadurch mit Erfolg verhindert
werden kann, daß die Polizei ihre Maßnahmen gegen die Person des Excedenten richtet, wobei
es sesbst nicht ausgeschlossen ist, daß sie von denjenigen Befugnissen Gebrauch macht, welche ihr
der § 6 des Gesetzes zum Schutze der persönlicheii Freiheit vom 12. Februar 1850  G.-S. S. 45!
eingeräumt hat, d. h. daß sie den Excedeiiten in polizeiliche Verwahrung nimmt.

Juden: Vorstehendes zur Nachachtung und zur entsprechenden Verständigung und eingehenden
Belehrung, der Polizeibehörden des dortigen. Kreises mitgetheilt wird, wird gleichzeitig bemerkt, daß
selbstverständlich in allen denjenigen Fällen, wo die betheiligten polizeilichen Organe von ausschließlich
gegen die Person des eine strasbare Handlung begehenden Theilnehmers an einer öffentlichen Ver-
sammlung gerichteten Maßnahmen aus irgend welchen Gründen, beispielsweise weil auf Grund
von Thatsachen sicher anzunehmen ist, daß solchen Maßnahmen ein erfolgreicher Widerstand der
Versammlung würde entgegengesetzt werden, den gewünschten Erfolg fich nicht zu versprechen vermögen,
zur Auflösung der Versammlung zu schreiten ist, da unter derartigen Voraussetzungen die Auflösung
nicht nur ein wirksames, sondern auch das nothwendige Mittel ist, um einer Fortsetzung der Störung
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorzubeugen.

Vorstehende Ausführungen werden insbesondere denjenigen Versammlungen gegenüber zu
beachten sein, in denen ein Redner zur Arbeitseinstellung mit Hintansetzung der gesetzlichen Kün-
digungsfrist auffordert und dadurch für seine Person nach der durch die diesseitige Sturm-Verfügung
vom 19. Dezember v. J. mitgetheilten Entscheidung des Reichsgerichts einer strafbaren Handlung
sich schuldig macht. ·

Köuiglicher Regierungs-Präsident. Wirklikher Geheimer Ober-Regierungs-Rath.

von Junckein 
Namslau, den 25. Januar 1890.

Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur Kenntniß der städtischen Polizeiverwaltungen
und Herren Amtsvorsteher des Kreises.
No. 545 Namslau, den 20. Januar 1890.

· Nachdem in Folge Ueberweisung eines höheren Betrages aus den landwirthschaftlichen
Zöllen des Etatsjahres 1887/88 es möglich geworden ist, die für das laufende Etatsjahr vom Kreise
aufzubringenden Kreis: und ProvinziabAbgaben bis auf einen Restbetrag von 79 Mk. 99 Pfg.
zu decken, bleiben nur noch die Kosten der Kreis-Krankenhaus-Verwaltung mit 6471 ,, 71 ,,
sowie die durch Kreistagsbeschluß vom 6. April 1889 bewilligten Kosten zur
Verhütung des Kindbettfiebers mit . . . . . . . . . . . . . . 786 ,, �- ,,
und der durch denselben Beschluß für das Krankenhaus zu Reichthal bewilligte
Beitrag von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 » � ,,

_ zusammen 7637 Mk. 70 Pfg.
aufzubringen.
S « »Die Utitervertheilnng dieses Betrages ist erfolgt und bringe ich nachstehend die bezügliche
Jiepartitioii zur Kenntniß der beitragspflichtigen Stadt- und Landgenieitideii sowie Gutsbezirke mit
der Aufforderung, die betreffenden Beiträge

_ _ _ spätestens mit den Steuern für Februar d. IS.
U« die hiesige Kreis-Kommunalkasfe zur Vermeidung der Exekutioti zu zahlen.

· _ Zur Verhütuiig von Mißverständnissen bezüglich des für Ramslau berechneten Beitrages
Wird hlekbel zugleich bemerkt, daß die Stadt Namslau vertragsmäßig Vs der Unterhaltungs- &c.
Kosten des Kreiskraiikenhauses trägt, welche Kosten aber erst zum Schlusse des Etatsjahres berechnet
werden und zur Einziehuiig gelangen.

» Etwaige Reclamationeu gegen die Richtigkeit der Veranlagung sind binnen 2 Monaten
pktlklvsivtscher Frist, und zwar vom Tage der Ausgabe dieses Blattes an gerechnet, beim Kreis-
AUsfchUß fchriftlich anzubringen, wobei bemerkt wird, daß die Reclamation in Bezug auf die Ver-
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pflichtung zur Zahlung keine auffchiebende Wirkung hat und daß die Repartition nebst dazu gehörigen
Unterlagen vom l. bis einschließlich 8. Februar 1890 im Kreis-Ausfchuß-Bureau zu Jedermanns
Einsicht ausliegt

Es: haben zu zahlen:

Beitrag Beitrag Beitrag
Name Bude» Name �M, Name »den

des directen des» directen des» directen
Kommunab Kommunab Kommunak

V S z i I� k s· beitragen. V e z i r k s. beitragen. V e z i r f s. beitragen.

J6 »Z- _ «« ldål _ «« As»

Gut Altstadt 32 10 Üß�emlshxabenneräborf 109 12 Gut Schmograu 78 73
Gem. » 47 05 sGut KlxHennersdorf 11 91 Forst Schinograu 15 54
Gut Vachomitz 17 93 ;Gem. » 5 94 Gem. » 92 07
Forst « 25 78 Wein. Herzberg 26 98 Gut Schmirz 28 28
Gem. » 36 59 »Gut Hönigern 35 84l Gem. » 90 59
Gut Bankmitz 156 25 zGem. » 45 06| Gut Sgorsellitz 32 87
Gern. » 81 38 ;Gut Jacobsdorf 41 94 Gem. » 10 96Gut Belmsdorf 54 98; ZGem » 50 26 IForst » 36 O4
Gut Böhmmitz 41  Gut Jauchendorf 44 88 Gut Simmelwitz 32 ��
Gem. » 31 222 sGem. » 5 53 Gem. » 50 36
Gut Brzezinke 8 44";» wenn Johannsdorf 10 22 Gut Scorischau incl. «
Gem. » 11 78� Gut Kaulmitz 265 81 Carlshof und Dal-
Gut Buchelsdorf mit IGem. » 71 �- lenau « 192 12

Vorm. Strehlitz 93 61 Gem. Kreuzendorf 69 57 Gem. Scorischau 14 70
Gem. Ltiichelsdorf . 51 53 Gut Krickau 65 66 Gem. Sophienthal 12 94
Gut Gr.-Butschkau 56 88 Gem. » 21 53 Gut Stadtel 48 14
Gem. ,, 9 62 Gut Lankau 57 �- Gem. ,, 51 49
Gut Kl.-Butschkau 17 67 Gem. » 4 80 Gut Gr.-Steinersdorf 18 72
Gem. » 3 �l Gut Lorzendorf 223 46 Gem. » 25 70
Gem. Charlottenthal 7 991 Gem. ,, 24 55 Gut KlxSteinersdorf 17 84
Gut Dammer 131_ 59 i xGem Dt.-Marchmitz 128 25 Gem. » 28 50
Gern· » 151 301 Gem. Neu-Marchmitz 5 92 Gut Sterzendorf 105 26
Gut Damnig 7 96· Gut Gr.-Marchmitz 32 63 Gem. » 62 49
Gern. ,,- 5 28 Gem. » 67 75 Gut Strehlitz I. 33 24
Gem. Dörnberg 19 36I«�S511t WindxMarchwitzl 21 37 Gem. ,, I. 197 32
Gut Dwschkau 33 07| �F0ksi ,, 33 02 Gem. » 11. 55 38
Vorm. Riemberg 21 94 Gem. » 77 25 Gem. » I1I. 38 63
Vorm. Friederikenhof 22 74 Gut Michelsdorf 4 16 Gut Wallendorf 83 26
Gern. Drofchkau 28 24 Gem. » 24 80 Forst » 8 30
Gem. Dziedzitz 70 38 Gut Minkomsky 91 07 Gern. » 69 03
Gut Eckcrsdorf 125 19. Gem. » 43 52 Gut Ober-Wilkau 17 89
Gem. Eckersdorf I/II 102 25l Gem. Mülchen 2 79 Vorm. MittelsWilkau 15 55
Gut Eisdorf 128 ZU Gut Nasfadel 98" 83| Vorm. KleiwWilkau 19 28
Gem. ,, 37 45 Gem. » "16 90 Gem. Ober-Wilkau 90 78
Gem. Ellguth 35 54 Gem. Niefe 10 41 Gut NiedewWilkau 18 71
Gent. Erdmaiknsdorf 15 13 Gut Noldau 28 15 Vorm. QbevWilkau 13 55
Gem. Friedrichsberg 3 �� R.-O.-U.-E.St.Noldau 19 O9 Vorm. HohewWilkau 12 21
Gem. Friedrichshilf 6 50 Gem. » 66 50 Gem. JliedexxWilkau 96 76
Gut Giesdorf 81 91 Gem. Obischau 83 52 ForstfiscaL Gutsbezirk
Gem. » 33 88 Gut Paulgdorf 27 38 Namslau 5 91
Gut  Stamme 35 67� Gem. » · 10 76 Städte»
Gem. » 185 59 Gem. Polkomitz 40 46 Stadt Namslau 524 65
Forst « » 10 42&#39; Gen« Pxoschau 179 97 R.-O.-U.-E.St.Nams-lau 16 59
Gut Grambschutz 86 91 Gut Reichen 21 34 Stadt Reichthal 287 86
Gem. » 34 48 Gem. « 40 06
Gem. Groditz 11 12 Gut Saabe 34 67 FVWUspUO
Gut Gülchen 59 92 Gem. » 32 44 Gut Paulgdorf 32 72
Gem. » 60 93 Gut Schadegur 24 30 Gut Jacobsdorf 6 82
Gut Haugendorf 29 90 Gem. » 32 30 HerzogL v. Warum:
Gem. » 6 50 Forst » 24 30 bergsscheBesitzungenJ 65 44



41

No. 55] Namslau, den 25. Januar 1890.
Von den im Dezemberheft des deutschen Handels-Archivs enthaltenen Veröffentlichungen

werden nachstehende für die Handel- und Gewerbetreibenden des Kreises von besonderem Jnteresse sein:
Seite 689. Deutsches Reich. Ermächtigung einer Firma zur Abgabe von zu Denaturirungs-

zivecken zu verwendendekn Holzgeifk
,, 689. Columbien Erinäßiguiig des Einfuhrzolles auf künstlichen Guana
,, 692. Schweden und Norwegeir Aenderungen des Schwedischen Zolltarifs.
» 694, » » ,, Besteuerung ausländischer Handlungsreisendeu
» 696. Oesterreich-Ungarn. Zollbehandlung von Emmenthaler &c. Käse.
» 706. Hayti. Erhöhung der Ausgangszölle auf Kaffee, Cacao und Blauholz.
» 706. Vereinigte Staaten von Amerika. Zolltarifentscheiduiigen
» 708. Russland. Steinpelritig von hämischem Leder für Handfchuhe
» 708. » Befreiung der unverarbeiteten Hasenfelle von dem Plombirungszwang
» 708. » Ertheiluiig von Abschriften der Protokolle über befchädigte Waaren.
» 708. » Heilmittel, deren Einfuhr gestattet ist.
» 7 !e!. » Zollbehandlring verschiedener Gegenstände.
» 709. » Bestimmungen über die öffentliche Versteigerung nicht in Empfang ge-

nommener, schneller Verderbniß aiisgesetzter Eisenbahnfrachtgüten
» 715. Schweden und Jiorwegen Die Rübenzuckerproduction in Schweden in 1887/88.

Handelsberichte
» 767. Rio de Janeiro. Werth der Einsuhr und Ausfuhr in Rio de Janeiro i. J. 1888.
» .792. Kamerun. Schifssverkehr i. J. 1888 und im ersten Halbjahr 1889.
� 794. lsjeut Handelsbericht für das Jahr 1888.
� 812. Scintiago des Estero. Handelsbericht für das Jahr 1888.

No. 56] Nainslau, den 25. Januar 1890.
Des Kaisers und Königs Majestät haben dem Comitå für die Niederlegung der Schloß-

freibeit zu Berlin inittcls Allerhöchstksn Erlasses vom 27.Dezeinber v. J. die Erlaubniß zu ertheilen
gernbuim Jahr. 1890 eine Geldlotterie zu dem bezeichneten Zwecke zu veranstalten und die Loose
im gesannritcsn Staatsgebirste zu vertreiben.

Die Lottcrie wird bei 10,000 Gewinnen zum Gesainiiitbetrage von 27,4 Millionen Mark
200,000 Loose zum Preise von je 200 Mark enthalten, welche in fünf Klassen und je nachdem als

wolle Lob» oder in Autheilen von halben, Viertel: und Achtel-Loosen zum Berkaufe gelangen sollen.

NO« 57i Namslau, den 28. Januar 1890,
Der Frau SM- Oppermann in Peiskretscbam ist Seitens des Herrn Ober-Präsidenten der

Provinz Schlesien die Genehmigung ertheilt worden, im Monat April d. J. eine Verloosung von
verschiedenen geschenkten Gegenständen behufs Beschaffung der Niitsel zur Anfchaffung einer Vereins-
fahne für die dortige freiwillige Feuerwehr zu veranstalten. Es können 600 Loose ä. 50 Pfg. bei
den Feurrivehr-Vercineii der Provinz Schlesien ausgegeben werden.

No. 58I Namslau, den 23 Januar 1890.
Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesieii hat dem Convent der Elisabethinerinnen

zu Brcslari die ldsenetsiriigtiiig ertheilt, im Laufe des Jahres 1890 eine einmalige Sammlung milder
Beiträge in Form einer Hauscollecte bei den bemittelteren Haushaltungen der Provinz Schlefien
zu veranstalten.

Die Einsauimlung hat im Kreise Namslau in den Monaten October bis Dezember stattzufinden.

NO« 59l Namslau den 29. Januar 1890.
Jch bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß unter dem Rindvieh des Vorwerkes

Franzenshof bei Städtel die Maul: und Klauenseuche ausgebrochen ist.
No. 60] Namslau, den 28. Januar 1890.
» Jch bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß der dem Bauergutsbesitzer Johann Mücke
in  s5ros3-Steinersdo«rf gehörige Zuchtheiigft Flandern, Fuchs mit Stern, 5 Jahr alt, 1,70 Meter
groß, vom königlichen Hengst Flandern alistammend, in dem am 25. d. Mts. stattgefundeneii Kör-
termin angekört worden ist.

Derselbe darf während des Jahres 1890 zur Bedeckung fremder Stuten gegen ein Ebert:
geld von acht Mark zugelassen werden.

No. 61] Namslau, den 28. Januar 1890.
Die Amts- und Standesamtsgeschäfte von Bankwitz werden bis auf Weiteres von dem

Stellvertreter Rentmeister Scholz in Bankwitz geführt.
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Vsi 6.2]   Namslau, den 27. Januar 1890.
Jn der Zeit vom I. bis 15. Februar er. werden die Amtsgefchäfte des Amtsbezirks Willau

von. dem AnrtsvorsteherStellvertreter Rittergutsbesitzer Schaubert in Damnig und die Standesamtss
geschäfie von dem stellvertretenden Standesbeamtett Gutsbesitzer Bresler in Wilkau geführt werden.
As« 63] Namslau, den 25. Januar 1890.

V ereidet: der Stellenbesitzer Robert Ulbrich zu Drofchkau als Waisenrath
Verpflichtek der Rittergutsbefitzer Hermann Schaubert in Damnig als Amts-

vorftehewStellvertreter des Amtsbezircks Wilkau
Der Königliche Landrath und Vorfitxende des Kreis-Ausschusses.

Willerr

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.

Konknrsverfahrem
Jn dem Konkursverfahreii über das Vermögen des Kaufmanns Georg Wetzel zu

Namslau ist zur Abnahme der Schlußrechnung des Verwalters, zur Erhebung von Einwendun-
gen gegen das Schlußverzeichniß der bei der Vertheilung zu berücksichtigenden Forderungen und
zur Vefchlußfasfung der Gläubiger über die nicht verwerthbaren Vermögensstücke der Schlußtermin auf

den 15. Februar l890, Vormittags 972 Uhr
vor dem Königlichen Amtsgerichte hierselbst Zimmer No. 9 bestimmt.

Namslau, den 24. Januar 1890.
Philipp, Gerichtsschreiber des Königlichen Amtsgerichts I.

Liefernng von Kies
für die Unterhaltung der Brieg-Noldau�er Chausseetheilstrecke zwifchen Groditz Station 19,4 bis an

den Dammer�schen Wald Station 26,9 . . . . . . . 150 ebm
und von Station 26,9 bis hinter Sterzendorf Station 34,1 . . . . . . . 160 ,,

auf der Namslau-Carlsrtch�er Chaussee zwischen Nassadel Station 7,5 bis an die Namslau-
Oppeln�er Kreisgrenze Station 17,4 . . . . . . . 200 ,,

zusammen erforderlich 510 ebm
Lieferanten wollen ihre Preisofferte  loe0 Chaufsee-Vankett! mit Kiesprobe bis zum

8. Februar er. an den Unterzeichneten einreichen.
Namslau, den 23. Januar 1890. Der Kreisbaumeister P. Aschenborn.

S t e cf b r i e f.
Gegen die Kinderfrau Caroline Jurok geborene Kuhnert aus Schmarfe, Kreis Oels,

geboren am 8. Mai 1833 �823! zu Oels, welche sich verborgen hält, ist die Untersuchungshaft
wegen einfachen Diebftahls verhängt.

Es wird ersucht, dieselbe zu verhaften, in das nächste Gefängniß abzuliefern und zu den
diesseitigen Akten �� III. No. 145/89 �� Anzeige zu machen. »

Oele» den 24. Januar 1890. Der Erfte Staatsanwalt.

Nichtamtlicher Theil.

Holzverkauf
K« durch öffentliche Verfteigernng. �m

Kriniglirlie Cldlterförsterei Namslau.
I. Dienstag den 4. Februar Vormittag 10 Uhr

im. Galffumse non Kabus in Reichthal.
A. Bau- und Nutzholgp

l. Schutzbezirk Sgorsellitz.
Jagen 70  Lichtungshieb!. Eichen: 12 Stück 111. bis V. Kl., 3 rm Pfahlholz.

Dichten und Tannen: 16 Stück V. Kl.
Diesem: 80 Stiick V., 140 IV.� 150 III., 13 II. KL  Die Kiefern

111. und 11. Kl. werden in einem Loose angeboten.
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Iagen 75. Wirken: 11 IV./V. Kl.
3iefern: 20 III./V. Kl.

Jqgen 83. Eichen: 74 Stück I. bis V. Kl., 21 rm Nutzscheit feinjährig
Friesen!- 83 Stück I. bis V. KL und vorzüglich.

Jagen 81 bis 84, 87, 88  Totalität!. Hieferm 80 III.,«V. KL
Jagen 72  Durchforstung!. Wirken: 7 ! IV./V. Kl., 15 Stangen

Zeiten: 2 V. Kl.
Fiieferm 110 IV./V. Kl.
2. Schutzbezirk Schadegur.

Jagen 42. Eichen: 14 V. Kl., 16 IV. Kl., 4 III. Kl.
Wirken: 19 V. Kl., 2 IV. Kl.
Fiieferm 57 V. Kl., 115 IV. Kl., 75 III. Kl., 4 II. Kl.
Hinten: 107 v. K1., 17 1v. K1., 7 III. K1., 1 11. m.

Jagen 57. Wirken: 19 V. m.
Tannen: 2 V., 1 1V., 2 III. m.

Jagcn 37, 38, 51, 54, 55, 57, 58, 59  Totalität!. Eichen: 2 IV., 2 III. KL
Dichters: 3v.,2Iv.,1111.,111 set.
Frieferm 100 V., 34 IV., 2 III. KL

B. Bretmholzp
nach Beendigung des Bauholztermins und nicht vor 2 Uhr Nachmittag.

3. Schutzbezirk Sgorsellitz.
Jageu 70  Licl»!tnngsschlag!, �ngen 70  Kak!lschlcig!, 72, 75, 62, 83  Dörnberg!, 8l, 82, 84,

87, THIS. Eickjetu 160 Scheih 31 siniippeh 240 Stock.
Wirken: 190 Schein 58 Finiippel
Yspem l0 Scheit, 1 Kniippei.
giiadekhokp 250 Schein 80 sinsjppeh 300 Stock, 25 Haufen Stangenreisig

4. Schutzbezirk Schadegur.
Jngcu 42, 57, 37 vis 4:-.-., 49, 5t, 53, 54, 55, 57 bis m.

Qidjen: 22 Scheit, 3 �Knüppel, 80 Stock.
Wirken: 54 Scheih 4 �Rummel.
gtabefßofg: 520 Scheu, 100 Knüppeb 280 Stock, 49 Haufen Stangenreisig

ll Wiittwoch den l2·. Februar Vormittag 9 Uhr
im Gafilianse non Basan in Noldau.

Zuni Angebot kommen die

 Bquholzer m
der Sizläzkcs Sagen 29 Wallendorf und Jagen 2 und l8 und der Qualität von

Bachwitz. �ßrenuljolgnnirb nach Bedarf verkauft.

III. �üläittwod; den  Februar Qfiittag 12 Uhr
im Gasifianse non sabartttin Windisch-Marchwitz.

�gäau: und gxärennhoczer
der Schutzbezirke Niefe und Windisch-Marchwitz.

IV. Niittwoch den 26 Felsruar Mittag 12 Uhr
im Gasisranse non Günther in Schmograu.

Wan- und Wrennhocz
E aus deu Schntzbezirkeii Schmograu und Glausche.

Den Käufcru wird eine vierwöchetctlictze Zahlnngsfrift gewährt.
Die in den Terminen zu 11., III. und lV. zum Angebot kommenden Hölzer werden nach

Holzart, Sortiment und Menge noch durch besondere Boten bekannt gemacht werden.
Adams-lau, den 25. Januar 1890.

Der Königliche Oberförsten Störig.
M. Niiindelgeldersiiidbald oder Der von dem Kürschnermeister Herrn Ruhige« {o vom 1. April ab zu vergeben. gemiethete Laden ist von Johanni ab anderweitig

Wo, sagt die Exped d. Pl. zu vermiethen Spiegel.
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Sitxung bez innen. Beamiewhlnlersiiitzunggällereing
Sonntag den 9. Februar er. Nachmittag 4 Uhr

in Erim-MS Hüte].
Tagesordnung: Einzahlung der Beiträge.

Wahl eines: Kassirers

IHerfteigerung.
Am Freitag den 31. d. Mts.

Vormittag V210 Uhr
werde ich im Gafthause zu Erdmannsdorf
c 1 Britfchke mit Sie»

1 Schlitten,
l Kalb  etwa 4 Monate aß!,
l Brückenwaage � Kinn!

öffentlich meistbietend gegen gleich baare Zahlung
versteigern « ·s7s?jes9,

Gerichtsvollziehen

Jzolzoerkauk
Dienstag den 4. Februar er.

Vormittag von l0 Uhr ab

sollen un Giiniberkscsien Gasiseanse zu. saabe
folgende Hölzer gegen sofortige baare Bezahlung
öffentlich und meistbietend verkauft werden:

a. Bau- nnd Nutzholzeu
Revier Haalie aus gsagen 11: 1 Eiche IV. Cl.,

1 Buche IV. Cl., 2 Birken IV. Cl., 5 Birken
V. 6L, 1 Tanne II. Cl., 7 Tannen IV. Cl.,

-: 9 Tannen IV. Cl.; aus Zagen 16: ca. 30
Fichten IV. und V. Cl.

Revier gzönigern Zagen 6: ca. 150 Birken
IV. und V. Cl.

Ding« beiden Zlievierem

Kiefer11-Wipfelklötzer. 
b. Brennholz.

Revier Hause: der diesjährige Einschlag in den
Jagen 1, 11 und 16.

Zslxvier Dönigerotn ge? diesjälzrige Eggchläilg tinen Jagen 1 un 2, un ca. �m r.
FichtemSiockholz vom vorjährigen Einscblag im
Jagen 6.
Zum Schluß werden noch diverfc Bau:

hölzer an Coufunieiiten verkauft.
Carlsruh, den 27. Januar 1890.

Iljie Yirrzogl xlorlinkrnsaltuna

eine größere Anzahl

Skl1wcine-Sch1na-lz,
garantirt rein,

empfiehlt das Pfund 60 Pfennige.

Otto Fauna.

holzskrtiauf Rogelwitz.
Am Mittwoch den 5. Februar er.

Vorm. von 972 Uhr an
kommen im Tauben-Weben Gasthaufe zu
Gn-Lenbusch zum Ausgebote und zwar die.
Eichen vorwiegend einzeln, das übrige Material
meist in größeren Laufen:

Schutzbezirk Neuewelt,
Jagen 4, 44 a und 45 a:

Eichen: ca. 223 Stück 1��V Cl., Kloster-
Uutzholz 62 rm �,80, 1,15, 1,20, 1,30, Und
1,40 m lat .

Weifzbuchem 88 Stück V. Cl.
Linden: 2 Stück III. und IV. Cl.
Steinen: 390 Stück I.��V. Cl., darunter mehrere

Segelbäume!. Stangen I�III. Cl. 80 Stück,
Klafternutzholz 29 rm.
Nachmittag von ca. 2 Uhr ankommen die

Restbestätide des Brennholzes von vorjähr.
Einschlage zu» ermäßigter Taxe zum Ausgebote
Dieselben befinden sich in den Schutzbezirken
Rogelwitz H, Baruthe und Doebern und
bestehen in er. 1500 rm Scheit-, Knüppeb
und Reisigholz verschiedener Holzartem

Rogelwitz, den 20. Januar 1890.

Der Oberförften
3000 ZNCIVK

sind zum I. April zu vergeben. Von wem« zu
erfragen in der Cxped d. Pl.

In Hiini ern bei Herrn senken.
Sonne erul den 1. Februar or.

Großes Concert
nebst Tanzkrätizcheit

von der Namslaner Stadtcapeslle unter
Leitung des« Kapellmeisters Herrn C. Kliesch.

ZUM z«

Buekljerkest
� ladet

für Sonntag den 2. Februar
ergebenft ein 

VV . Ihnescher.
Anfang 772 Uhr pünktlich 

Nebst Beilage. j

If 
au,



Beilage zu Nr. 5 des »Namslauer Kreisblattesk
Donnerstag Beleg�; Januar 1890.

hatt! lieendeier Inventar
werden sämmtliche Neste von Kleiderstossen
sowie Noben knappen Maßes, zu bedeu-
tend herabgesetzten Preisen ausverkaust

S. Bielschowsky.
inem hochgeehrten Publikum der Umgege
von Lorzendorf gebe ich Kenntniß, daß ich

die Skhloßmiihle
in c Lorzendorf pachtweise übernommen

habe und Getreide zum Umtansch annehme,
sowie Vieh! und Futter jederzeit vorräthig habe.
Um geneigten Zuspruch bittend, zeichne

Hochachtungsooll

Ernst Kilian,
Miillermeisten

Bur- geff. Beachtung!
Den geehrten Herrschasten von Namslau

und Umgegend die ergebenste Anzeige, daß ich
von jetzt ab Maurerarbeiten jeder Art
und Größe übernehme. Jch werde stets bemüht
sein, eine saubere und reelle Arbeit auszuführen,
auch werde ich mir jede kleinste Arbeit wahrnehmen.

Es» bittet um geneigten Zuspruch

Heinrich Frust, Altstadt,
Kiefernes und erlenes trockenes

G« Leibholz �E
hat zu verkaufen Miska�

Holzhändler in Klein-Waltersdorf.

N

Kartoffeln
tauft für seine Stärkefabriken

0. Wurde in Breslau.

friirwläzgf�lt�äeämen
em.pfiehlt »

R. Kcschwltz� Gonckitorei.

» Oscar Tietze�s
BUIIPIIELIBIJUIIUUZ

Bestes Hausmittel
gegen Husten und Verschleimung

Kein Husten mehr!
Beutel a 20, 25, 40 und 50 Pfg. in

m der Germama-Drogene.
Man achte genau auf die gerichtlich

eingetragene

tem hohlen,
H« beste Nkarken �n

habe für die Monate Februar und März
einige tausend Centner

in ganzen und halben WaggowLadungen abzugeben.
Bestellungen werden sofort entgegengenommen

und prompt ausgeführt durch

"Q

A. Störmer.

Srljnunn- undsalzvretzeln
b« C. Stephan,

 zen oder getheilt auf sichere Hypo-
thek zu 472 °/o Zinsen vom I. Juli

» us« Täglich Tofrisrlje Illlsannenliurljen 
Bäckermeister

Mark Mündelgeld ist im Gan-

1890 ab zu vergeben.
Glcuschc. a«
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lseesZs
Russ. und Chines.,1

Q Souchong, Bongo, Q
Russ. Familienthee

in ausgesuchten Qualitäten emp�ehlt

Oscar Tietze.
Germanist-Drogerie.

Extra puik

 R i g a e r
O

Saatleln,
K« berühmteste Marken, MPO

ebenso allerfcinste garantirtiErste Rigaer Ahsaaten
offerirt. zu zeitgemäss billigsten Preisen.

Samuel 13111111111,
Namslan.

6010 iiunmmsclse Staatgoliligattanen
No. 35994l�50 ä 5000 Frei-wes,

No. 201117 u. No. 201121 ä 500 Frcs.
sind seit längerer Zeit geloost. �- Die Einreichung
obiger Obligationen muß bald erfolgen, andern-
falls gehen Kapital und Zinsen verloren.

S. Bielschowsky.
�.517�:   « - ,-·  », VIII« .tj.! .- «· »»·««,-«· �p� « z� � -

. groß und solid gebaut, mit 20 Doppelstim-
  men, Bässen, Doppelbalg, Nickelbeschlag und i i

-  �-�--.-i-«
I

» prachtvollem Orgelton, versendet zu 6 M.
i 25 Pfg. Nachnalsitie «

 Franz Hanse],
z« Viufikwaarengeschtift Oschatz in Sachsem s
· « «« .··«"«-"-««-·-C««»J·.«s-«"HEXE-«?-�:«« ·  ----I"-s-i-"««E««-« «"T;I-I«T. «k«".--s".««::-"-.. »  ««

allf
in gHfZter Auswahl empfiehlt

Ruåolpkåa Schmidt,
Schuh- nnd Stiefel-Lager.

F Hei! lz er H
in allen Längen u. Stärken
werden  n angenommen

Namslau.

link. schmieren,
Landmirtlssülnftlitlse Maschinen-Zutritt
    nnd Yampflttsneidemiihte

Hm Knabe,
welcher· das Schmiedehandwcrk erlernen will,
kann in die Lehre treten bei

E G. Hoffmann
in Altftadt

Ein Lehrling
kann sich bald melden bei

Julins Neumann,
Schmiedemeistev

Ein Knabe,
welcher die Schuhmacherprofcffion lernen
will, kann eintreten bei

Ernst Lehmann,
Schuhinachcriiiftu

YYNach BJendsigisiiigszsrößeESFChoiiisfiilTcIZ
tionsrcifcn in Oesterreiclx Schweiz und Italien,
welche dcr hontöopathifche Arzt Dr. med.
Volbeding inßüi�clborf auf Wunsch seiner
zahlreichen ausländischen Patienten unternommen

« «  hatte, hat er seine Praxis in Düsseldorf im vollen
 Umfange wieder aufgenommen.
 tretern der homöopathischeii Heilkmide ist Dr. Vol-
" beding in den letzten Jahren vielfach hervorgetreten.

Unter den Ver-

Sein Name drang zuerst vor einigen Jahren in
die Oeffentlichkeit in Folge eines« von Autoritäten

 ausgegebenen Falles von schweren Kehlkopfleidem
in welchem er bei dem Patienten durch glückliche

« Kur Stillstand erzielte.
Nach Absolvirung des preußischen Staats-

«« examens als praktischer Arzt widmete sich Dr.
Volbeding noch einige Jahre an den Universitäten
zu Wien und Vudapest speciell dem Studium der
Homöopathie. Seit einer Reihe von Jahren wirkt
Dr. Volbeding in Diisseldorß woselbst er sich durch
eine Reihe gelungener Kureii einen weiten Ruf
erworben hat, namentlich in der letzten Zeit bei
der Jnfluenza-Epidemie.

I

Apfclsm en
empfiehlt das Dutzend von 60 Pfennige an

Otto Paltin.

FÜR TAUBE.
Eine Person, welche durch ein einfaches Mittel

von 23jähriger Taubheit und Ohrengeräuschen geheilt
wurde, ist bereit, eine Beschreibung desselben in deut-
scher S rache �allen Ansuchern gratis zu übersenden
Adr.: . H. NICHOLSON, Wien IX.� Kolingasse 4.




